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Die letzten 
ihrer Art
Das Aye-Aye, eine so gut wie ausgestor-
bene Lemurenart auf Madaskar, die 
Drachenechse auf Komodo und der 
Komodowaran, von dem es zumindest 
nach aktuellen Zählungen noch zirka 
3.000 auf Indonesien gibt, haben alle 
eines gemeinsam: Wenn ihr Lebensraum 
nicht geschützt wird, dann sind sie in 
den nächsten Jahren von unserem Pla-
neten verschwunden. Die Rote Liste der 
gefährdeten Arten stuft alle drei als 
gefährdet ein.

Die Haupt- und Werkrealschulrektorin-
nen und Rektoren und deren Stellvertre-
tungen, mit Lebensraum in den Haupt- 
und Werkrealschulen Baden-Württem-
bergs, sind eine vom gleichen Schicksal 
bedrohte Art, und obwohl es von ihnen 
nur noch einen Bruchteil der Exemplare 
der Komodowarane gibt, stehen sie nicht 
auf der Roten Liste. Aber in einigen Jah-
ren wird diese Art von der Schulland-
schaft verschwunden sein und mit ihr 
ihre Rektorinnen, Rektoren, Konrekto-
rinnen und Konrektoren. Im Schuljahr 
2014/15 hatten wir noch 782 öffentliche 
Haupt- und Werkrealschulen an denen 
insgesamt 114.000 Schüler unterrichtet 
wurden. Die Modellrechnung für die 

nächsten zehn Jahre geht von einer star-
ken Halbierung aus. Laut statistischem 
Landesamt werden, in diesem Zeitraum, 
auch die Realschulen Schüler in nennens-
wertem Umfang verlieren: Von 231.000 
auf 180.000. Auch die Gymnasien wer-
den rund 30.000 Schüler weniger haben. 
Allein den Gemeinschaftsschulen pro-
phezeit die Modellrechnung einen 
Anstieg der Schülerzahlen von 20.000 
auf 122.000.

Die Zahlen beschreiben nüchtern die Ent-
wicklung. Das ist gut so, denn dann wis-
sen wir, woran wir sind, und können uns 
darauf einstellen. Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Haupt- und Werkrealschu-
len werden an andere Schularten abge-
ordnet oder versetzt. Was aber bitte 
schön passiert mit den Schulleitungen, 
den Rektorinnen und Rektoren, den 
Konrektorinnen und Konrektoren? 
Einige werden die verbleibende Grund-
schule leiten und kraft Bestandsschutzes 
ihr Gehalt weiter bekommen. Und die 
anderen? Nicht alle werden eine Gemein-
schaftsschule übernehmen können. Wir 
werden Haupt- und Werkrealschulleitun-
gen ohne Schulen bekommen. Die letz-
ten ihrer Art! Wir fragen die Landesre-
gierung, ob sie auf die Frage, was mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Schulleitung passieren soll, eine verträgli-
che Antwort geben kann.

Von der Dignität der Praxis hatte Schleier-
macher einst geschrieben. Die Dignität 
oder die Würde der Praxis löst manch aka-
demisches Problem. Schulleitungsstellen 
scheinen bei Lehrerinnen und Lehrern so 
begehrt zu sein, wie Sepp Blatter bei der 
Ethikkommission, und deshalb kann sich 
die Landesregierung an dieser Stelle mög-
licherweise einer fundierten Antwort ent-
halten. In einer nichtgegebenen Antwort 
liegt der Keim bereits zur nächsten Frage: 
„Warum interessiert sich denn kaum noch 
eine Lehrerin oder ein Lehrer für eine 
Schulleitungsstelle?“

Die Antwort würde Bücher füllen! Wir 
können mit dem neuen Verfahren zur 
Besetzung von Schulleitungsstellen 
beginnen und beim Gehalt weiterma-
chen. Einem Gehaltsplus zum Gehalt 
einer Lehrkraft, welches nur mit viel 
gutem Willen dem geforderten 
Abstandsgebot gerecht wird. Wir kön-
nen mit dem Umfang an Aufgaben fort-
fahren. Einem Umfang, der bei Grund-
schulleitungen die Arbeiten eines Haus-
meisters, einer Sekretärin, einer 
Lehrkraft und der Schulleitung umfasst. 
Die des Seelsorgers, des Mediators, des 
Veranstaltungsmanagers und vieles 
mehr erwähnen wir an dieser Stelle 
gerne noch. Die Verantwortung, die wir 
zu tragen haben, ist enorm! Eine Schul-
leiterin oder ein Schulleiter ist letztend-
lich immer in der Endverantwortung. 
Wir sollten T-Shirts drucken lassen: Vorn 
steht: „egal was“ und hinten steht: „ich 
war`s“. So sieht man uns.

Was uns sicher belastet, ist die Geschwin-
digkeit, mit der immer Neues, aber nicht 
immer Sinnvolles auf uns zukommt. Und 
zu guter Letzt fragen wir, bei den sich 
auftürmenden, zusätzlichen Erwartun-
gen und Belastungen nach Entlastung. 
Dank an die Landesregierung, auch das 
muss gesagt werden: die Erweiterung 
der Entlastung für Schulleiter an kleinen 
Schulen auf nunmehr mindestens zehn 
Stunden ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Und wenn es wirklich gut 
werden soll, dann müssen noch viele 
dieser Schritte folgen. Eine Landesregie-
rung muss dafür sorgen, dass die Auf-
gabe der Schulleitung so attraktiv ist, 
dass sich die Besten bewerben. Es gibt 
heute viele Schulleiterstellen, auf die 
sich niemand bewirbt, und wenn sich 
das nicht ändert, wer weiß, vielleicht 
werden wir die letzten unserer Art. 

Gerhard Brand, VBE-Landesvorsitzender

Mit Anleihen aus Douglas Adams und 
Mark Carwardine: „Die letzten ihrer Art“

Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg
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Mit dem aktuellen Zustrom an Flücht-
lingen, die in Baden-Württemberg 
Schutz vor Gewalt und Verfolgung 
suchen, steigt auch die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen an den Schulen. Ziel 
ist es, diese Kinder möglichst schnell im 
Schulleben zu integrieren, damit sie 
eine Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben in Frieden und Sicherheit haben. 
Die Schulen und die Schulverwaltung 
bemühen sich mit großem Engage-
ment, diesen Kindern und Jugendli-
chen gute Bildungsangebote zu 
machen.
 
Hier sind die wichtigsten Fragen und 
Antworten zum Unterricht von Flücht-
lingskindern zusammen gestellt. 

1. Grundsätzliche Fragen 

Werden die Bildungsbiografien 
der jungen Flüchtlinge erfasst?
In den Landeserstaufnahmestellen soll 
künftig eine bildungsbiografische Er-
fassung der Kinder und Jugendlichen 
erfolgen. Diese soll dafür sorgen, dass 
die ankommenden Kinder und Jugend-
lichen schnell integriert werden und 
ihnen geeignete Angebote gemacht 
werden können. Erfasst werden soll 
etwa wie lange die Kinder in ihrem 
Heimatland in der Schule waren, wie 
gut sie lesen und schreiben können 
oder welche Sprachen sie sprechen. 

Fragen und Antworten zur Integration 
von jungen Flüchtlingen in  
baden-württembergischen Schulen

Wie ist die Schulpflicht von 
Flüchtlingen in Baden-Württem-
berg geregelt? Gibt es einen 
Unterschied zwischen der 
Schulpflicht und dem Recht 
auf Schulbesuch?
Die Schulpflicht beginnt sechs Monate 
nach dem Zuzug aus dem Ausland. Sie 
endet regelmäßig mit Ende des 18. 
Lebensjahres. Das Recht zum Besuch 
einer Schule besteht dagegen von 
Anfang an, also bereits vor dem Beginn 
der Pflicht zum Besuch einer Schule. 

Diese Unterscheidung soll verhindern, 
dass Kinder, die unter Umständen trau-
matisiert sind, sofort nach ihrer 
Ankunft in Baden-Württemberg mit 
einer Pflicht überzogen werden. Sie 
sollen dadurch Zeit erhalten, sich in 
ihrem neuen Umfeld zu orientieren 
und die Erlebnisse der Flucht zu verar-
beiten. Wenn sie sich zutrauen, schon 
früher eine Schule zu besuchen, ist dies 
aber möglich. 

Macht es bei der Schulpflicht 
einen Unterschied, mit welchen 
Bleibeaussichten die Flüchtlinge 
hier sind?
Nein, hier besteht kein Unterschied. 
Die Schulpflicht beginnt sechs Monate 
nach dem Zuzug und besteht – unab-
hängig von den Bleibeaussichten – bis 
zur Erfüllung der Ausreisepflicht.

Inwiefern können in den Her-
kunftsländern erworbene Bildungs- 
abschlüsse anerkannt werden?
Die Zeugnisanerkennungsstelle beim 
Regierungspräsidium Stuttgart ist lan-
desweit zuständig für die Bewertung 
schulischer Bildungsnachweise aus 
dem Ausland. Neben der Bewertung 
allgemein bildender Abschlüsse erfolgt 
auch eine Bewertung der schulischen 
Berufsausbildungen, da bei diesen die 
Berufsausübung nur mit bestimmten 
Qualifikationen zulässig ist. Die Bear-
beitungszeit bei der Anerkennung 
ausländischer allgemein bildender 
Abschlüsse beträgt aktuell cirka zwei 
bis drei Monate.

2. Bildungsangebote

Welche Bildungsmöglichkeiten 
bietet das baden-württembergi-
sche Schulsystem den 
jungen Flüchtlingen?
In den Kommunen werden die Kinder 
und Jugendlichen in speziellen Klassen 
unterrichtet. An den allgemein bilden-
den Schulen sind das Vorbereitungs-
klassen, an den beruflichen Schulen 
die VABO-Klassen (Vorqualifizierungs-
jahr Arbeit/Beruf ohne Deutschkennt-
nisse). In diesen Klassen werden Kinder 
und Jugendliche aus Flüchtlingsfami-
lien an die deutsche Sprache so heran-
geführt, dass sie am regulären Unter-
richt teilnehmen oder im Anschluss je 
nach anerkanntem Schulabschluss aus 
dem Heimatland eine Ausbildung 
absolvieren oder eine weitere berufli-
che Vollzeitschule besuchen können.

Wie viele Vorbereitungsklassen 
und VABO-Klassen wurden 
bereits eingerichtet?
Im aktuellen Schuljahr sind bereits über 
1.500 Vorbereitungs- und 300 VABO-
Klassen gebildet worden. Voraussicht-
lich werden während des Schuljahres 
weitere Klassen eingerichtet.
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Wie sieht die Arbeit in den 
Vorbereitungsklassen aus?
Die Vorbereitungsklassen unterstützen 
die Kinder und Jugendlichen dabei, 
möglichst schnell Deutsch zu lernen, 
um in den regulären Klassen integriert 
werden zu können. Neben der Sprache 
erlernen die Schülerinnen und Schüler 
auch schulische Techniken und Arbeits-
weisen. Fächer des musisch-ästheti-
schen und technischen Bereichs wer-
den regelmäßig zusammen mit den 
Schülerinnen und Schüler der Regel-
klasse besucht. Das schulische Leben 
wird so gestaltet, dass gegenseitige 
Kontakte regelmäßig gepflegt werden 
können. Die Zusammenarbeit mit 
Eltern ist für die bestmögliche Förde-
rung von großer Bedeutung.

Wie lange bleiben die Flüchtlinge 
in Vorbereitungsklassen?
Der Zeitpunkt der Integration in eine 
Regelklasse wird von den Lehrkräften 
mit Zustimmung der Schulleitung flexi-
bel und individuell festgelegt. Die 
Integration in die Regelklasse ist 
abhängig von der persönlichen Ent-
wicklung und des pädagogischen 
Bedarfs der einzelnen Schülerin und 
des einzelnen Schülers. Bei der Integ-
ration gibt es vor Ort viele verschie-
dene Modelle, manche Vorbereitungs-
klassen kooperieren sehr eng mit den 
regulären Klassen und die Eingliede-
rung erfolgt schrittweise parallel, etwa 
im Sport- oder Musikunterricht.

Wie sieht die Arbeit in 
VABO-Klassen aus?
Jugendliche ohne Deutschkenntnisse 
erhalten an beruflichen Schulen in den 
VABO-Klassen eine intensive Deutsch-
förderung. Die VABO-Klassen ermögli-
chen den ausländischen Jugendlichen 
durch den Spracherwerb und erste 
berufliche Vorqualifikation einen ers-
ten wichtigen Schritt zur beruflichen 
und gesellschaftlichen Integration.

Wie lange bleiben die Flüchtlinge 
in den VABO-Klassen?
Der Besuch dauert in der Regel ein 
Schuljahr und zielt darauf ab, dass die 
Jugendlichen Deutschkompetenzen 
erwerben – entsprechend der Niveau-
stufe A2 gemäß des Europäischen 
Referenzrahmens zum Spracherwerb. 
Nach Erwerb dieser grundlegenden 
Deutschkenntnisse können die jungen 
Migrantinnen und Migranten in einem 
zweiten Jahr ein reguläres Vorqualifizie-
rungsjahr Arbeit/Beruf besuchen, um 
etwa einen dem Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Bildungsstand zu erwer-
ben. Danach können die Jugendlichen 
eine duale Ausbildung aufnehmen, oder 
es steht ihnen der Besuch einer berufli-
chen Vollzeitschule offen.

3. Lehrkräftegewinnung 
und Unterrichtsversorgung 

Wie viele zusätzliche Lehrer-
stellen wurden geschaffen?
Insgesamt hat die Landesregierung für 
die Bildung von Flüchtlingskindern in 
Form von Vorbereitungsklassen (allge-
mein bildender Bereich) und VABO-
Klassen (beruflicher Bereich) ab dem 
Schuljahr 2014/2015 bis zum aktuellen 
Schuljahr 2015/2016 zusätzlich 562 
Lehrerstellen geschaffen. Dies ent-
spricht einem jährlichen Mehraufwand 
von rund 37 Millionen Euro. Von den 
insgesamt 562 Neueinstellungen ent-
fallen 257 auf die allgemein bildenden 
und 305 auf die beruflichen Schulen. 
Das Land beabsichtigt, weitere 600 
Lehrerstellen für den Unterricht von 
Flüchtlingskindern und Jugendlichen 
zu schaffen. Dieses Vorhaben steht 
unter Vorbehalt der endgültigen Ent-
scheidung des Landtags.

Wer kann in den Klassen für 
Flüchtlinge unterrichten?
Viele der eingesetzten Lehrkräfte ver-
fügen über eine (Zusatz-)Ausbildung 

Deutsch als Fremdsprache und/oder 
über langjährige Erfahrungen in die-
sem Bereich. Allerdings werden der-
zeit, aufgrund der stark gestiegenen 
Zahl der Vorbereitungsklassen, alle 
geeigneten, zur Verfügung stehenden 
Bewerber eingestellt und entspre-
chend nachqualifizert. Die Fortbil-
dungsangebote in diesem Bereich 
wurden deshalb ausweitet.

Gibt es genügend Lehrerinnen 
und Lehrer für den Unterricht 
von Flüchtlingskindern?
Baden-Württemberg hat im Jahr 2015 
so viele Lehrkräfte (rund 6.000) einge-
stellt wie zuletzt in den 1970er-Jahren. 
Mit dieser Rekordeinstellung ist die 
Schulverwaltung an die Grenzen der 
verfügbaren Bewerber gestoßen. Des-
halb wird es immer schwieriger, Perso-
nen zu finden, die in Vorbereitungs-
klassen oder VABO-Klassen eingesetzt 
werden können. Vor diesem Hinter-
grund hat sich der Kultusminister mit 
einem Schreiben gezielt an pensio-
nierte Lehrerinnen und Lehrer 
gewandt, um sie für den Unterricht 
von Flüchtlingen zu gewinnen.

Wie können sich interessierte 
pensionierte Lehrkräfte 
bewerben?
Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, 
die interessiert daran sind, in Vorberei-
tungs- bzw. VABO-Klassen zu unter-
richten oder eine Vertretung zu über-
nehmen, stellen im Internet unter 
www.lobw.de einen Online-Antrag als 
Vertretungskraft und senden den Bele-
gausdruck an das entsprechende 
Regierungspräsidium. Weitere Unter-
lagen sind in der Regel nicht erforder-
lich. Ansprechpartner und weitere 
Infos gibt es hier. 

Welche Regelungen zur 
Beschäftigung von pensionierten 
Lehrern gibt es?
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Derzeit gilt beim Zuverdienst zu den 
Versorgungsbezügen die Faustregel, 
dass bis zu sieben Wochenstunden 
Unterricht nicht auf die Versorgungs-
bezüge angerechnet werden. Das 
Finanzministerium prüft derzeit eine 
Ausweitung dieser Zuverdienstregel. 

Können auch Ehrenamtliche in 
den Klassen arbeiten? Können 
Studierende miteinbezogen werden?
Ehrenamtliche oder auch Studierende 
können aufgrund rechtlicher Bestim-
mungen keinen regulären Unterricht 
anbieten. Sie können jedoch mit 
ergänzenden Bildungs- und Lernange-
bote die Arbeit der Lehrkräfte unter-
stützen, etwa durch zusätzliche 
Sprachförderung, Arbeitsgemeinschaf-
ten oder musisch-kulturelle Angebote. 
Hier bietet das Lehrbeauftragtenpro-
gramm gute Möglichkeiten. Informati-
onen dazu gibt es bei den Staatlichen 
Schulämtern.

4. Lehrerausbildung, Lehrer-
fortbildung und pädagogi-
sche Unterstützung
Wie sieht die Situation im 
Bereich Fortbildung/Ausbildung 
im Bereich Deutsch als Zweit-
sprache aus?
Lehrerfortbildung: Vom Schuljahr 
2011/2012 bis zum Ende des Schuljah-
res 2014/2015 sind im Kontaktstudium 
„Interkulturelle Bildung – Schwer-
punkt Sprachförderung“ an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg 
schulartübergreifend insgesamt 175 
Lehrkräfte ausgebildet worden. Diese 
Lehrkräfte arbeiten mit den Regie-
rungspräsidien und Staatlichen Schul-
ämtern zusammen und bieten Fortbil-
dungen für Lehrkräfte in Vorberei-
tungsklassen an.

Lehrerausbildung: An den Pädagogi-
schen Hochschulen gibt es flächende-
ckend Angebote zu „Didaktik und 
Methodik für Deutsch als Zweitspra-
che“. Für das Grundschullehramt sind 
diese verbindlich. In den neuen Bache-
lor-/Masterstudiengängen ab dem 

Wintersemester 2015/2016 der allge-
mein bildenden Lehrämter ist in allen 
Lehrämtern die Vermittlung von 
Deutsch als Zweitsprache als verbindli-
che Querschnittskompetenz im Stu-
dium verankert, so dass angehende 
Lehrkräfte über erste Kenntnisse in der 
Vermittlung von Deutsch als Zweit-
sprache verfügen. In den beruflichen 
BA-MA-Lehramtsstudiengängen gibt 
es Seminarangebote zum Thema 
„Deutsch als Fremdsprache“. In der 
zweiten Phase der Lehrerausbildung 
gibt es für Referendarinnen und Refe-
rendare an beruflichen Seminaren ab 
2016 die Möglichkeit, „Deutsch als 
Fremdsprache“ im Rahmen einer 
Zusatzausbildung zu belegen.

Gibt es Unterstützung für Lehr-
kräfte im Umgang mit belasteten 
Kindern und Jugendlichen?
Die Kinder und Jugendlichen haben 
bis zu ihrer Ankunft in Baden-Würt-
temberg oft einen schweren Weg hin-
ter sich, der Spuren hinterlassen hat. 
Viele von ihnen haben in ihrem Hei-
matland oder auf der Flucht belas-
tende Erfahrungen gemacht. Die neue 
Situation in Baden-Württemberg ist 
für die Flüchtlingskinder nicht einfach. 
Doch auch die Lehrerinnen und Lehrer 
werden vor besondere Herausforde-
rungen gestellt, viele von ihnen stoßen 
an ihre persönlichen Grenzen. Das Kul-
tusministerium bietet deshalb Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Lehrkräfte an:
•	 •Fortbildungsangebot	 der	 Schulpsy-

chologischen Beratungsstellen Fort-
bildung zum Themenkomplex 
„Flüchtlinge in der Schule - Umgang 
mit belasteten Kindern und Jugend-
lichen“. Inhalte der Fortbildung sind 
u.a. Belastungsreaktionen und Trau-
mata, pädagogisch-psychologische 
und stabilisierende Handlungsmög-
lichkeiten im Umgang mit belaste-
ten Schülerinnen und Schülern sowie 
die Selbstfürsorge im Schulalltag.

•	 Supervisionsangebote der Schulpsy-
chologischen Beratungsstellen sowie 
Einzelberatung von Lehrkräften.

•	 Handreichung für Lehrkräfte zum 
Umgang mit belasteten/traumati-

sierten Kindern/Jugendlichen aus 
Flüchtlingsfamilien. Die Broschüre 
möchte für die besondere Situation 
von Flüchtlingskindern und jugendli-
chen Flüchtlingen sensibilisieren und 
enthält praxisnahe Anregungen für 
die Unterstützung der Integration 
der Kinder und Jugendlichen. 
Onlineversion Flüchtlingskinder und 
jugendliche Flüchtlinge in der 
Schule.

Mit welchen Materialien arbeiten 
die Lehrerinnen und Lehrer?
Aufgrund sehr unterschiedlicher Vor-
aussetzungen (Herkunftssprachen, kul-
tureller Hintergrund, individuelle 
Erfahrungen) müssen sich die Sprach-
förderung sowie der Unterricht gene-
rell flexibel an den konkreten Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen 
orientieren. Daher greifen Schulen auf 
eine Vielzahl von Materialien zurück. 
Hier einige Beispiele (die Liste soll fort-
laufend ergänzt werden):
•	 Handreichung des Kultusministeri-

ums: Deutsch als Zweitsprache in der 
Grundschule (PDF, 3 MB).

•	 Buch „Das mehrsprachige Klassen-
zimmer. Über die Muttersprache 
unserer Schüler“, das das Kultusmi-
nisterium im Herbst 2014 allen 
öffentlichen Schulen zur Verfügung 
gestellt hat.

•	 Das Kultusministerium stellt allen 
weiterführenden öffentlichen allge-
mein bildenden Schulen und berufli-
chen Schulen in Baden-Württemberg 
das „Praxismaterial Förderdiagnos-
tik – Werkzeuge für den Sprachun-
terricht in der Sekundarstufe I“ zur 
Verfügung. Damit möchte das Kul-
tusministerium die Arbeit der Lehre-
rinnen und Lehrer bei der Diagnos-
tik und Förderung von Kindern mit 
Sprachförderbedarf im Deutschun-
terricht unterstützen. Weitere Infor-
mationen finden sich unter www.
ph-ludwigsburg.de/praxismaterial. 

QUELLE: Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg 
(PM 27.10.2015)
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5. Deutscher Schulleiterkongress
3.–5. März 2016

Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf 

Eine Veranstaltung von: Kooperationspartner:

Mehr als 100 Top-Referenten
Mehr als 90 Vorträge

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!
Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im 
gesamten deutschsprachigen Raum feiert 2016 
Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre 
des DSLK mit vielen Jubiläumsvorteilen.

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

n Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten 
deutschsprachigen Raum einmalig! 

n	 Mehr als 100 nationale und internationale Top-Referenten 
geben Ihnen Denkanstöße, mit denen Sie sofort nach dem Kon-
gress frischen Wind an Ihre Schule bringen und Aha-Erlebnisse 
auslösen – bei Ihrem Kollegium, bei Eltern und Schülern.

Schirmherrschaft:

Wir freuen uns sehr, dass die 
Kultusministerkonferenz 
die Schirmherrschaft für den 
DSLK übernommen hat.

Warum gehen Sie, Herr Brand,
zum Deutschen Schulleiterkongress?

Kooperationspartner:

»Was macht gute Führung in der Schule aus?
Beim Deutschen Schulleiterkongress finde ich inter-
essante Antworten und neue Perspektiven. Allein der 
Blick über den schulischen Bereich hinaus hilft unwahr-
scheinlich. Das kollegiale und faire Miteinander aller 
Beteiligten im Schulprozess ist meiner Ansicht nach sehr 
wichtig. Hier sind Schulleiter mit hoher Sozialkompetenz 
gefragt. In diesem Bereich werde ich sicher zu neuen 
Erkenntnissen gelangen.

Diese unglaublich hohe Dichte an Experten aus Bildung, 
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gibt es 
nur beim Deutschen Schulleiterkongress, das ist für 
mich außerordentlich reizvoll. Vor allem die Verflech-
tung dieser Bereiche unter dem Fokus Bildung und 
Bildungsmanagement ist einzigartig und äußerst 
gewinnbringend. Von hohem Wert ist für mich natür-
lich auch der interessante Gedankenaustausch mit den 
zahlreichen Teilnehmern.«

Gerhard Brand
Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!
Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im 
gesamten deutschsprachigen Raum feiert 2016 
Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre 
des DSLK mit vielen Jubiläumsvorteilen.

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

n Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten 
deutschsprachigen Raum einmalig! 

n	 Mehr als 100 nationale und internationale Top-Referenten 
geben Ihnen Denkanstöße, mit denen Sie sofort nach dem Kon-
gress frischen Wind an Ihre Schule bringen und Aha-Erlebnisse 
auslösen – bei Ihrem Kollegium, bei Eltern und Schülern.

Schirmherrschaft:
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Der Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 27. Januar 2015 zum religiös 
motivierten Kopftuchgebrauch in Schu-
len zeigt die ganze Hilflosigkeit, die die 
Politik und die Gesellschaft mit der 
Lösung einzelner Fragen zur Integration 
zugewanderter Menschen haben. 

Seit der Öffnung der Bundesrepublik 
zum Einwandererland fehlt eine Politik 
der obersten staatlichen deutschen 
Organe, die die Integrationsanforderun-
gen an die in Deutschland lebenden 
Zuwanderer definiert. Politische Schlag-
worte wie „Der Islam gehört zu Deutsch-
land“ bleiben Schlagworte, wenn ihnen 
kein staatlich definierter Begriffsinhalt 
in Abwägung mit den nationalen Inter-
essen der Mehrheitsgesellschaft beige-
geben wird. Dieses Schlagwort ersetzt 
nicht eine verantwortungsvolle Mei-
nungsbildung auf höchster politischer 
Stufe in Bund und Ländern, was Integra-
tion in Deutschland bedeutet und unter 
welchen Voraussetzungen Integration 
geschehen soll. 

Andere westliche demokratische Staa-
ten mit größerer Einwandererfahrung 
als Deutschland sind da weiter. Öster-
reich versucht, Integrationsanforde-
rungen durch muslimische Zuwande-
rer durch ein Islamgesetz zu steuern. 
Ob dies der richtige Weg ist, darüber 
kann man streiten. In jedem Fall ist es 
bemerkenswert, dass die obersten 
österreichischen politischen Instanzen 
und nicht lokale Stellen vor Ort eine 
Entscheidung suchen, auf welchem 
Weg die nun im Inland weit verbrei-
tete Religion gelebt werden kann. Bei 
dieser Zurückhaltung der deutschen 
Politik verwundert es nicht, dass der 
türkische „lider“ Erdogan alljährlich 
die Lücke mit seinen Vorstellungen 

Kopftuchentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts

von Integration in Deutschland auch 
gegen den Willen zahlreicher in 
Deutschland lebender Deutsch-Türken 
ausfüllt. Zudem werden in der Öffent-
lichkeit die Anforderungen, die die 
Gesellschaft an die Integration von 
Zuwanderern, Flüchtlingen, ehemali-
gen Gastarbeitern usw. erwartet, 
zunehmend von muslimischen eher 
konservativen Verbänden definiert. So 
verkünden beispielsweisw Mitglieder 
der Deutschen Islamkonferenz nach 
deren Sitzungen die Ergebnisse nach-
richtenwirksam aus ihrer Sicht oder sie 
predigen in Talkshows oder Podiums-
veranstaltungen, welche Anforderun-
gen sie von der deutschen Gesellschaft 
erwarten. Die Integration anderer 
Zuwanderer wie die aus der ehemali-
gen Sowjetunion, den ehemaligen 
Gastarbeitern aus EU-Ländern, aus 
Südamerika, aus Ostasien etc. gerät 
dabei ebenso aus dem Blickfeld wie 
die Interessen der hiesigen Mehrheits-
gesellschaft. 

Die deutsche politische Zurückhaltung 
ist umso weniger zu verstehen, als 
gerade ausländisch-staatlich beein-
flusste und finanzierte Moscheever-
eine ihre Interessen als Ausfluss der 
Religionsfreiheit nach deutschem Ver-
fassungsrecht definieren und versu-
chen, sie dadurch mit größerem recht-
lichen Gewicht durchzusetzen. Zahlrei-
che säkularisierte Politikerinnen und 
Journalistinnen wie Frau Dr. Lale 
Akgün warnen öffentlich vor der 
Gefahr dieser staatlichen Einfluss-
nahme aus dem Ausland durch konser-
vative Moscheevereine, die ohne 
demokratische Legitimation oder auch 
nur einen Nachweis ihrer Repräsentati-
onsberechtigung an Hand ihrer 
behaupteten Mitgliederzahlen einen 

Alleinvertretungsanspruch für in 
Deutschland lebende Muslime für sich 
in aller Öffentlichkeit reklamieren – 
mit Unterstützung der zuständigen 
Bundes- und Landesministerien. 

Durch das Schweigen der offiziellen 
Politik wird die Verantwortung für das 
Zusammenleben in unserer mühsam 
erkämpften aufgeklärten Welt auf 
dafür nicht ausgebildete untere staat-
liche oder kommunale Organisations-
einheiten oder Kirchen oder Bürger-
versammlungen abgedrängt. Sie sollen 
ohne offizielle Vorgaben ad hoc eine 
verfassungsrechtliche Güterabwägung 
in Konfliktfällen finden. Letztlich reiht 
sich auch die Kopftuch-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts in die 
Meinungslosigkeit der die Gesellschaft 
prägenden Institutionen ein. Auch sie 
überträgt die Verantwortung für das 
Zusammenleben auf eine dafür nicht 
ausgebildete untere Verwaltungsein-
heit, die Schulleitung. 

Wie es um die in der Kopftuch-Ent-
scheidung herangezogenen Verfas-
sungsrechte steht, hat außergewöhn-
lich kritisch der ehemalige Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts Papier 
in DIE WELT am 29. März 2015 mitge-
teilt. Ebenso kritisch äußerte sich der 
frühere Präsident des nordrhein-west-
fälischen Verfassungsgerichts Bertrams 
im Kölner Stadt-Anzeiger vom 17. 
März 2015. Eine Kritik, wie von diesen 
Persönlichkeiten vorgetragen, hat 
beeindruckenden Seltenheitswert. 

Die Ansicht des Bundesverfassungsge-
richts erinnert sofort an den gesell-
schaftlichen Zustand, den Michel Hou-
ellebecqs Roman „Unterwerfung“ 
schildert. Deshalb verwundert es nicht, 
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wenn auch Michael Bertrams in seinem 
Beitrag „Nicht Toleranz, sondern Igno-
ranz“ hierauf verweist. Wenn er die 
Realitätsferne des Bundesverfassungs-
gerichts beklagt, kann man ihm nur 
beipflichten. Kritisch einzubeziehen ist 
die Realitätsferne derjenigen, die eilig 
diese Entscheidung als Sieg der Integ-
ration feiern – und damit eine für 
Europa jahrhundertelang erkämpfte 
weitgehende Trennung von Kirche 
und Staat aufgeben. 

Den Kritikern kann man aus verfas-
sungs- und schulorganisationsrechtli-
cher Sicht nur zustimmen und hinzufü-
gen: Die Schulleitung soll es also rich-
ten, wenn es wegen des Kopftuches 
zum Streit zwischen Lehrerinnen und 
Lehrern, Schülerinnen und Schülern, 
Eltern mit und ohne unterschiedlichste 
religiöse Bindungen kommen sollte.
 
Mit welchem personellen Aufwand 
und mit welchem Wissen soll die Schul-
leitung zwischen Lehrkräften und 
Eltern unterschiedlichster (Nicht-)Glau-
bensrichtungen, die sie ggf. überhaupt 
nicht oder nur dem Namen nach kennt, 
entscheiden? Nach welchen Grundsät-
zen soll sie bewerten, ob die Lehrerin 
„nur“ aus traditionellen Überlegungen 
oder aus religiösen Verpflichtungen 
das Kopftuch trägt? Soll die Schullei-
tung (durch Einholen von Sachverstän-
digengutachten) die Frage beantwor-
ten, wer den Religionsbezug eines 
Kopftuchs oder der Burka oder des wie 
auch immer aus religiösen Büchern ge-
folgerten Kleidungsstücks bestimmt? 
Ob der Koran Kopftuch, Tschador oder 
Burka für muslimische Frauen vor-
schreibt oder sogenannte europäische 
Kleidung gestattet, ist selbst in Staaten 
mit islamischer Staatsreligion umstrit-
ten. Gegen Atatürks Reformen erschei-
nen erst seit Erdogan immer mehr 
Frauen mit Kopftuch und mehr im 
Istanbuler Stadtbild, seit kurzem dort 
auch in Universitäten und Schulen. 
Diese Staaten bestimmen bislang in 
Deutschland durch ihre beamteten, 
aufgrund von Staatsverträgen aus der 
Gastarbeiterzeit nach Deutschland 
entsandten Imame die Koranexegese 
und damit die Pflichten der hier leben-
den Muslime und Musliminnen. Soll 

die Schulleitung nun bei widerstreiten-
der Auslegung einer Verschleierungs-
pflicht aus dem 7. Jahrhundert zur reli-
giösen Schlichtungsstelle dieser von 
dem ausländischen Staat geleiteten 
beamteten Exegeten werden? 

Darüber hinaus wäre die Schulleitung 
überfordert, wenn sie bei der zu tref-
fenden Abwägung gezwungen würde 
zu entscheiden, ob der Wunsch nach 
dem Kopftuch (oder nach welchem 
Kleidungsstück auch immer) Ausdruck 
religiöser Überzeugung ist oder „nur“ 
Ausdruck einer politischen oder ideo-
logischen oder gesellschaftskritischen 
Haltung wie eines Ethno-Feminismus 
ist. Im letzteren Fall besteht kein 
Recht, diesen Wunsch unter dem Ver-
fassungsgrundrecht Religionsfreiheit 
durchzusetzen. Atatürk wusste, warum 
er all dies in der Türkei verbot. Erdo-
gan weiß, warum er diese Verbote auf-
heben lässt. 

Nur am Rande sei erwähnt, dass die 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts in ihrer Konsequenz nicht nur 
für Kopftücher oder andere religiös 
motivierte Kleidungsstücke gilt, son-
dern für jegliche religiöse Darstellung 
durch Lehrkräfte oder andere im 
Staatsdienst tätigen Personen mit der 
Folge, dass die Schulleitung oder 
andere untere staatliche Institutionen 
auch noch entscheiden müssten, ob 
diese Darstellung Ausdruck einer vom 
Grundgesetz vorausgesetzten Religion 
ist. Welche Auswirkungen unterschied-
liche Entscheidungen einzelner Schul-
leitungen oder in vergleichbaren Situ-
ationen anderer staatlicher und gesell-
schaftlicher Institutionen in der 
Öffentlichkeit und im Verhältnis zu 
den religiösen oder nicht- religiösen 
Gruppierungen haben werden, kann 
man sich ausmalen. 

Wie praxisfern die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist, sollen 
noch zwei Beispiele zeigen: Wer 
schützt die Mädchen, die gegen den 
Willen des Vaters, Onkels oder Bruders 
oder gar der Mitschüler kein Kopftuch 
tragen wollen? Die kopftuchtragende 
Lehrerin etwa? In einer Berufsschule 
ist seit Jahren zu beobachten, dass vor 

den großen Ferien einige Schülerinnen 
auf einmal mit Kopftuch erscheinen – 
ein deutliches Zeichen, dass sie nach 
den großen Ferien nicht mehr zur 
Schule kommen, weil sie in ihrem Her-
kunftsland verheiratet worden sind. 
An wen sollen sich die Mädchen wen-
den, wenn sie diese Entscheidung ihrer 
Eltern nicht wollen? Eine Hilfe in der-
artigen Fällen nimmt das Bundesver-
fassungsgericht noch nicht einmal in 
den Blick, da die Schulleitung nur zur 
Streitschlichtung aufgerufen ist, in die-
sen Fällen aber kein Streit offenbar 
wird, weil diese Mädchen schweigen.

Nach dem Kopftuch-Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts haben viele 
Stimmen davor gewarnt, die Entschei-
dung eines aktuellen Problems in einer 
die Integration betreffenden Einzel-
maßnahme den unteren Staatorganen 
wie z. B. den Schulen zu überlassen. Es 
wurde gefordert, nicht in Aktionismus 
zu verfallen. Die obersten Staatsor-
gane sollten umfassend die mit der 
Integration zusammenhängenden Fra-
gen klären. Nun zeigt sich, dass sich 
die obersten Staatsorgane wie der 
nordrhein-westfälische Landtag, die 
Landesregierung, das für das Verfas-
sungsrecht zuständige Innenministe-
rium und das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung vor einer Lösung 
des Problems drücken möchten und die 
Entscheidung der untersten Stelle im 
staatlichen Bildungssystem aufdrängen, 
wohl wissend, dass die verfassungs-
rechtliche Lösung des Bundesverfas-
sungsgerichts selbst von ehemaligen 
Präsidenten des Bundesverfassungsge-
richts und des Landesverfassungsge-
richts NRW als höchst problematisch 
gerügt wurde. Eine Schulleitung ist in 
dieser Frage hoffnungslos überfordert 
– was sich bereits daraus ergibt, dass 
sich die höchsten staatlichen Stellen 
des Landes überfordert sehen, eine 
praktikable Lösung anzubieten. 

Prof. Dr. 
Paul Stelkens
Vorsitzender Richter
am Oberverwaltungs-
gericht für das 
Land Nordrhein-
Westfalen a.D.
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Die Drittelparität in der Schulkonfe-
renz ist beschlossen! Künftig sitzen 
also gleich viele Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler im obersten schulischen Gre-
mium. Die Entscheidung dafür ist nach 
den Worten des bildungspolitischen 
Sprechers der SPD-Landtagsfraktion 
Stefan Fulst-Blei „ein Beitrag zur 
Demokratisierung der Institution 
Schule und ein klares Signal an Eltern 
und Schülerinnen und Schüler, sich 
stärker in die ureigenen Angelegen-
heiten ihrer Schule einzubringen“. Die 
gleichberechtigte Beteiligung von 
Lehrkräften, Eltern und Schülern 
stärke das partnerschaftliche Zusam-
menwirken an den Schulen und 
erhöhe zugleich die Legitimation von 
Entscheidungen, ist die SPD überzeugt. 

Es bleibt für den VBE allerdings die 
Frage offen, ob es demokratisch ist, 
wenn diejenigen, die für die Erfüllung 
des Bildungsauftrages hauptsächlich 
verantwortlich zeichnen, von Eltern 
und Schülern majorisiert werden kön-
nen. Im Extremfall müssen Lehrkräfte 
Beschlüsse umsetzen und deren Konse-
quenzen verantworten, die sie als päd-
agogische Fachkräfte ablehnen.

Vergessen wir eine andere Kompo-
nente nicht: Eltern und Schüler sind in 
der Regel vergleichsweise in einem 
kürzeren Zeitraum an der Schule als 
die Lehrkräfte. Werden nun Beschlüsse 
gefasst (z.B. im Schulleitungsbeset-
zungsverfahren, bei Schulpartner-

Der VBE sieht Drittelparität in 
der Schulkonferenz kritisch

schaften, bei der Änderung von Schul-
arten), deren Reichweite deutlich län-
ger ist als die Verweildauer von Eltern 
oder Schülern an der Schule, dann liegt 
die Verantwortung dafür in größerem 
Maße als bisher auf anderen Schultern, 
die diese Beschlüsse unter Umständen 
gar nicht mitgetragen hätten. 

Die Schulkonferenz ist das gemein-
same Organ der Schule, vergleichbar 
einem Runden Tisch. Sie berät laut 
Schulgesetz über ‚Angelegenheiten, 
die für die Schule von wesentlicher 
Bedeutung sind‘. Die Konferenz muss 
zustimmen, wenn sich beispielsweise 
eine Schule zur Gemeinschaftsschule 
umwandeln oder Ganztagsbetrieb ein-
richten will. Sie muss angehört wer-
den, wenn Schüler ausgeschlossen 
werden sollen und sie wirkt an der 
Besetzung von Schulleiterstellen mit.

Die Zusammensetzung des Gremiums 
hängt von der Größe der Schule ab. An 
Schulen mit mindestens 14 Lehrkräften 
sind in Zukunft jeweils drei Vertreter 
der Lehrer, der Eltern und der Schüler 
Mitglied der Schulkonferenz. Dazu 
kommen der Schulleiter, der Elternbei-
ratsvorsitzende und der Schülerspre-
cher. Die in der Schulkonferenz vertre-
tenen Schüler müssen mindestens in 
der siebten Klasse sein. An Schulen 
ohne Schülerrat, wie etwa Grundschu-
len, aber mit mindestens 14 Lehrerstel-
len, sitzen jeweils fünf Lehrer und 
Eltern in der Konferenz.

Der VBE spricht für den Erhalt der 
Mehrheit der Lehrkräfte in der Schul-
konferenz in der bisherigen Form aus. 

Neue Zusammensetzungen 
der Mitglieder 
der Schulkonferenz:
Der Schulkonferenz gehören 
bei Schulen mit mindestens 
14 Lehrerstellen an
1. der Schulleiter als Vorsitzender,
2. an Schulen, für die ein Elternbeirat 

vorgesehen ist, der Elternbeirats-
vorsitzende als stellvertretender 
Vorsitzender,

3. an Schulen, für die ein Schülerrat 
vorgesehen ist, der Schülersprecher,

4. zusätzlich an Schulen, für die 
a) ein Elternbeirat und ein Schüler-
rat vorgesehen sind, jeweils drei 
Vertreter der Lehrer, der Eltern  
und der Schüler, 
b) kein Schülerrat vorgesehen ist, 
jeweils fünf Vertreter der Lehrer 
und der Eltern, 
c) kein Elternbeirat vorgesehen ist, 
jeweils fünf Vertreter der Lehrer 
und der Schüler,

5. an Schulen mit Berufsschule, einem 
sonstigen Bildungsgang, in dem 
neben der schulischen Ausbildung 
ein Berufsausbildungsvertrag ge-
schlossen wird, oder entsprechen-
der Sonderschule vier weitere Ver-
treter aus dem Kreis der für die 
Berufserziehung der Schüler Mitver-
antwortlichen,

6. ein Verbindungslehrer mit beraten-
der Stimme bei allgemeinen Ange-
legenheiten der Schülermitverant-
wortung.

Die Vertreter der Schüler müssen min-
destens der siebten Klasse angehören. 
Für Schulen mit weniger als 14 Lehrer-
stellen regelt das Kultusministerium 
durch Rechtsverordnung die Zahl der 
Vertreter der einzelnen Gruppen in 
der Schulkonferenz, wobei das Ver-
hältnis der einzelnen Gruppen zuein-
ander Satz 1 entsprechen muss.
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An Schulen mit weniger als 
14 Lehrerstellen gehören der 
Schulkonferenz an 
1. der Schulleiter als Vorsitzender, 
2. an Schulen, für die ein Elternbeirat 

vorgesehen ist, der Elternbeirats-
vorsitzende als  stellvertretender 
Vorsitzender, 

3. an Schulen, für die ein Schülerrat 
vorgesehen ist, der Schülersprecher, 
der mindestens der Klasse 7 ange-
hören muss 

4. bei allgemeinen Angelegenheiten 
der Schülermitverantwortung tritt 
ein Verbindungslehrer mit beraten-
der Stimme hinzu. 

Im Übrigen sind die einzelnen Grup-
pen nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 
vertreten.

An Schulen mit mindestens 
sieben Lehrerstellen gehören der 
Schulkonferenz zusätzlich an
1. 1. jeweils zwei Vertreter der Lehrer, 

der Eltern und der Schüler;
2. bei Schulen, für die 

a) kein Schülerrat vorgesehen ist, 
jeweils drei Vertreter der Lehrer 
und der Eltern, 
b) kein Elternbeirat vorgesehen ist, 
jeweils drei Vertreter der Lehrer 
und der Schüler,

3. an Schulen mit Berufsschulen oder 
entsprechenden Sonderschulen zwei 
Vertreter der für die Berufserzie-
hung der Schüler Mitverantwortli-
chen.

An Schulen mit mindestens drei, 
aber weniger als sieben 
Lehrerstellen gehören der Schul-
konferenz zusätzlich an
1. jeweils ein Vertreter der Lehrer, 

Eltern und der Schüler,
2. bei Schulen,  

a) für die kein Schülerrat vorgese-
hen ist, jeweils zwei Vertreter der 
Lehrer und der Eltern, 
b) für die kein Elternbeirat vorgese-
hen ist, jeweils zwei Vertreter der 
Schüler und der Lehrer

Bei Schulen mit weniger als drei 
Lehrerstellen gehören der 
Schulkonferenz zusätzlich an
1. jeweils ein Vertreter der Lehrer, 

Eltern und der Schüler,
2. bei Schulen,  

a) für die kein Schülerrat vorgese-
hen ist, jeweils ein Vertreter der 
Lehrer und der Eltern, 
b) für die kein Elternbeirat vorge-
sehen ist, jeweils ein Vertreter der 
Schüler und der Lehrer.“

Dirk Lederle
Referat Besoldung 
und Versorgung

Für die Besetzung von 
Schulleiterstellen gilt:

1. Bei der Besetzung der Schulleiter-
stelle sind gemäß § 40 Absatz 1 
Nummer 1 SchG Schülervertreter, 
die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht mitwir-
kungsberechtigt. An ihre Stelle tre-
ten die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 
gewählten Stellvertreter, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben oder, 
soweit solche nicht oder nicht in 
entsprechender Zahl vorhanden 
sind, die gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 
gewählten Elternstellvertreter.

2. Nehmen Schüler- oder Elternvertreter 
als Vertreter der Schulkonferenz an 
der Auswahlkommission nach § 40 
Absatz 2 SchG teil, kann ihnen Fahr-
kostenerstattung oder Wegstrecken- 
und Mitnahmeentschädigung nach 
den Bestimmungen des Landesreise-
kostengesetzes gewährt werden.“

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de

Verband Bildung und Erziehung
Wir informieren Sie!

oder auf facebook: Hier erhalten Sie die neuesten Informationen, Pressemitteilungen, Veranstaltungshinweise ... des VBE Landesver-
bandes. So geht´s: Sich auf der Internetseite von facebook.com registrieren, dann im Suchfenster bildung-und-erziehung-vbe eingeben. 
Auf dieser Seite „Gefällt mir“ anklicken – schon können Sie unsere aktuellen Neuigkeiten auf der Pinnwand nachlesen.   

Folgen Sie uns auf twitter: http://twitter.com/VBE_BW

Besuchen Sie unseren VBE-Blog: http://www.bildung-und-erziehung-vbe.de
Hier finden Sie Beiträge zu vielen wichtigen Themen: Referendariat, die aktuellsten Pressemeldungen, Bildungspolitik ... 
Alle Beiträge können von Ihnen kommentiert werden. Wir freuen uns darauf!
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BW  goes  GTS
Ganztagesschulen sind auf Grund des 
gesellschaftlichen Wandels zu einem 
notwendigen Bestandteil unserer 
Schullandschaft geworden. 

Deshalb hat die Landesregierung mit 
den Kommunalen Landesverbänden 
gemeinsam Eckpunkte für das Ganz-
tagsschulkonzept vereinbart. In Folge 
dessen wurde Mitte Juli 2014 eine 
neue, flexiblere Ganztagschule an 
Grundschulen und den Grundstufen 
der Förderschulen im Schulgesetz ver-
ankert. Daneben können die bisheri-
gen Ganztagsgrundschulen weiterbe-
stehen oder sich am neuen Konzept 
orientieren. Die Beantragung einer 
Ganztagesschule nach neuem Kon-
zept erfordert die Beantragung des 
Schulträgers mit Zustimmung der 
Schulkonferenz. Dazu bedarf es der 
Erarbeitung eines  pädagogischen 
Konzepts, das einen rhythmisierten 
Ganztagesbetrieb vorsieht. Schülerin-
nen und Schüler können nach der/den 
jeweils angebotenen Form/en zwi-
schen der verbindlichen und der 
Wahlform wählen. Die getroffene 
Entscheidung ist  ein Jahr bindend.

Reden wir über die Zeit 
und Geld

Für die Einrichtung einer Ganztages-
grundschule sind  25 Schülerinnen 
und Schüler (SuS) notwendig. Bei 
jeweils 4 weiteren wird eine neue 
Gruppe eingerichtet. Die „Zauberzah-
len“ heißen also 
29 SuS für 2 Gruppen
54 SuS für 3 Gruppen
79 SuS für 4 Gruppen usw
Die Schule wählt eines der folgenden 
Modelle aus:

Für SuS ist das Ganztagesangebot kos-
tenlos. Eine Ausnahme bildet das (ver-
pflichtend angebotene) Mittagessen, 
für das der Schulträger einen  Beitrag 
verlangen darf. Die Organisation aller 
Angebote erfolgt durch oder in enger 
Kooperation mit der Schule.

Grundsätzlich liegt die Gesamtverant-
wortung für die Ganztagesschule, 
also auch für das Mittagessen, beim 
Land. Die Aufsicht beim Mittagessen 
wird vom Schulträger übernommen. 
Außerhalb des Speiseraums ist hinge-
gen wieder die Schule verantwortlich. 
Diese erhält vom Land einen Geldbe-
trag nach einem festen Schlüssel, so 
dass neu einzustellende Betreuungs-
personen derzeit 15 EUR Stundenlohn 
in Empfang nehmen dürfen. Die 
Anzahl der Aufsichtspersonen richtet 
sich ebenfalls nach einem Schlüssel, 
der sich an der Gesamtschülerzahl 
berechnet: grundsätzlich sind zwei 
Aufsichtspersonen anwesend, ab 161 
Schüler 3, ab 241 Schülerinnen und 
Schüler vier, usw. 
Ein neues Zauberwort heißt „Moneta-
risierung“. Das bedeutet, dass die 
Schule bis zu 50 Prozent der Lehrer-
wochenstunden (für den Ganztages-
schulbetrieb) in Geld umwandeln 
kann, um außerschulische Partner zu 

bezahlen oder die Schul-
leitung zu entlasten. Letz-
tere bekommt für den 
gesamten Organisations-
aufwand im GTS-Betrieb 
nur 1 (eine!) Anrech-
nungsstunde und kann 
sich durch Monetarisie-
rung eine zweite „erkau-
fen“. Eine Lehrerwochen-
stunde wird dabei mit 
1860 EUR berechnet. Der 
VBE ist der Ansicht, dass 

weder eine noch zwei Stunden 
Anrechnung dem tatsächlichen 
Arbeitsaufwand zur Organisation 
einer Ganztagesschule gerecht wer-
den und fordert hier deutliche Nach-
besserungen.

Die Ganztagesgrundschule muss 
unter den bestehenden Rahmenbe-
dingungen unentgeltlich angeboten 
werden. Mit den Kooperationspart-
nern und den eingesetzten Personen 
müssen verlässliche schriftliche 
Absprachen getroffen werden. Die 
Formulare werden vom Kultusminis-
terium zur Verfügung gestellt. 

Weiterführende Links: 

www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/
schulebw/Neues+GTS_Programm
http://www.bw.ganztaegig-lernen.de

Ganztagesgrundschulen 
neuen Zuschnitts – 
jetzt möglicher Bestandteil 
des Schulalltags

Die Höhe der Zuweisung 
pro Gruppe beträgt: 
Ganztagsangebot an 
der Schule

Lehrerwochenstunden-
Zuweisung pro Gruppe

3 Tage à 7 Zeitstunden 6

3 Tage à 8 Zeitstunden 9

4 Tage à 7 Zeitstunden 8

4 Tage à 8 Zeitstunden 12

Lukas Beck
Referatsleiter 
Grundschulen im 
VBE Landesbezirk 
Südbaden
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VBE fordert mehr 
Zeit für Gestaltungs-
aufgaben 
Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) unterstützt die Forderungen des 
Rechnungshofes, Schulleitern bessere 
Arbeitsbedingungen zu gewähren. Die 
Finanzkontrolleure hatten festgestellt, 
dass das Land seine Schulleiter im Stich 
lässt. Ihnen würden immer komplexere 
Managementaufgaben aufgebürdet, 
ausreichend darauf vorbereitet würden 
sie aber nicht. Zudem müssten Rekto-
ren immer mehr bürokratische Erfor-
dernisse erfüllen, haben dafür aber 
keine geeigneten Instrumente der 
Informationsverarbeitung. Das sind die 
wesentlichen Punkte, die der Rech-
nungshof nach einer Betrachtung der 
‚Unterstützungsleistungen für Schullei-
tungen‘ kritisiert.

Rund 3300 Schulen hat der Rechnungs-
hof angeschrieben und um Auskünfte 
gebeten. 2300 Schulleitungen haben 
sich an der internetbasierten Umfrage 
beteiligt, etwas mehr als 1800 Rückmel-
dungen hätten ausgewertet werden 
können, mehr als die Hälfte davon von 
Grundschulen. Zu oft seien die Schullei-
tungen mit Tätigkeiten belastet, die zu 
den Aufgaben der Schulträger - das 
sind die Kommunen - gehörten und 
von deren Personal kostengünstiger 
erledigt werden könnten, so der Rech-
nungshof. Ein Drittel der Schulleitun-
gen bemängele fehlende Hausmeister-

kapazitäten. ‚Teilweise müssen die 
Schulleiter oder andere Lehrkräfte 
hausmeisterliche Dienste übernehmen‘, 
heißt es in dem Bericht. Noch gravie-
render sei die Lage bei den Sekretari-
atsdiensten. Über die Hälfte der Rekto-
rate beklagten fehlende Kapazitäten - 
in erster Linie in Grundschulen.
Aber auch das Land als Dienstherr der 
Pädagogen steht in der Kritik. Schon 
2003 hat der Rechnungshof in die Rek-
torate geschaut. Damals habe man 
empfohlen, die Eigenverantwortung 
der Schulleitungen zu stärken. Das ist 
auch passiert, den Rektoren werde 
inzwischen nicht mehr nur Personalma-
nagement und Unterrichtsorganisation 
abverlangt. Sie müssten sich auch um 
Evaluation, Qualitätssicherung, Gewalt-
prävention, Sicherheit oder Gesund-
heitsmanagement kümmern. An grö-
ßeren Schulen sei das Berufsbild des 
Schulleiters ‚durchaus mit der Führung 
eines mittelständischen Unternehmens 
vergleichbar‘, so der Rechnungshof.

Das führe dazu, ‚dass die Balance zwi-
schen pädagogischer Führung und Ver-
waltungsmanagement immer weniger 
gegeben ist‘. Vor allem an kleinen 
Schulen schaffen die Chefs ihr Pensum 
nicht in der ihnen zugestandenen Zeit. 
Hinzu komme, dass sich die Mehrzahl 
der Schulleiter nicht ausreichend auf 
diese Aufgaben vorbereitet fühlt. Nur 
ein Zehntel von ihnen erhielten Anlei-
tung oder Supervision. Die Manage-
mentinstrumente seien darüber hinaus 
unzulänglich. Die meisten Schulleitun-

Anja Piontek
Mitglied des Haupt-
personalrates 
GHWRGS beim MKS 
Baden-Württemberg

Arbeitsbelastung

gen vermissten ein einheitliches Schul-
verwaltungsprogramm. Hier bestehe 
‚dringender Konsolidierungsbedarf‘. Bis-
her müssten viele Angaben mehrfach 
gemacht werden. Das erhöhe den Auf-
wand für das schulische Berichtswesen. 
Trotz vieler Dateneingaben hätten sie 
aber oft keine ausreichende Planungssi-
cherheit. Prinzipiell wäre das Problem-
bewusstsein gegeben: 1983 habe der 
Gesetzgeber das Kultusministerium 
beauftragt, per Dienstordnung zu 
regeln, welche Aufgaben ein Schulleiter 
hat. Das ‚ist bis heute nicht erfüllt‘, stel-
len die Finanzkontrolleure fest.

Der VBE wird sich weiterhin für eine 
Verbesserung der Situation in der schul-
internen Verwaltungsabteilung einset-
zen. Dazu Werner Steiner: Schulleitun-
gen dürfen nicht durch Verwaltungsar-
beiten erdrückt werden, sie haben die 
eigentlich wichtigere Aufgabe Schulle-
ben zu gestalten. Am Beispiel der einen 
einzigen gewährten Stunde Anrech-
nung bei der Gestaltung von Ganzta-
gesschulen zeigt sich, dass die Gutmü-
tigkeit der Schulleitung vom Dienst-
herrn  ausgenutzt wird. 

VBE-Erfolg: Künftig mehr Leitungszeit für Schulleitungen kleiner Schulen!

Die baden-württembergische Landes-
regierung reagiert auf die wachsende 
Arbeitsbelastung von Schulleitungen 
und will sie für ihre Führungsaufga-
ben zeitlich mehr entlasten. 

Gerade in ländlichen Regionen ist es 
zunehmend schwierig, Schullei-
tungsposten zu besetzen. 88 Depu-
tate sind deshalb ab dem Schuljahr 

2016/17 im zweiten Nachtragshaus-
halt eingeplant, um die Schulleiter 
und Schulleiterinnen von kleinen 
Schulen zu entlasten. 

Schulleiterinnen und Schulleiter 
übernehmen in ihrer Funktion viel-
fältige Verwaltungsaufgaben und 
sind gleichzeitig in den schulischen 
Tagesbetrieb eingebunden. An klei-

nen Schulen ist die Unterrichtsver-
pflichtung der Schulleitungen unver-
hältnismäßig hoch. Ihre Unterrichts-
verpflichtung wird jetzt um zwei 
Stunden reduziert. Bisher beträgt 
der Sockel für die Leitungszeit acht 
Stunden. Schulleitungen von rund 
1.250 Schulen, darunter über 1.000 
Grundschulen, werden davon profi-
tieren.
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Die Rechtsfrage

Spannungsverhältnis Schul- 
leitung – Lehrerkollegium

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
hat entschieden, dass der Dienstherr 
aus jedem sachlichen Grund den 
dienstlichen Aufgabenbereich eines 
Beamten ändern kann. Der Vorgang ist 
maßgeblich durch verwaltungspoliti-
sche Entscheidungen zu lösen und 
unterliegt nur beschränkt gerichtlicher 
Überprüfung. Solange das neue Amt 
statusrechtlich als entsprechender 
Dienstposten verbleibt, kommt den 
Besonderheiten des bisherigen Aufga-
benbereiches keine einschränkende 
Bedeutung zu. Ein dienstlicher Grund 
für eine solche Entscheidung könnte 
beispielsweise die Störung des Schul-
friedens sein. 
OVG Lüneburg - Beschluss vom 
14.01.2010   -5 ME 215/09-

Disziplinarrechtliche 
Maßnahme

Das Verwaltungsgericht Osnabrück 
sieht in der Nichtüberprüfung der 
eigenen Besoldungsmitteilung dann 
kein Dienstvergehen, wenn es sich um 
keinen  hohen Schaden handelt. 
Dienstvergehen eines Beamten ist nur 
ein solches Handeln oder Unterlassen, 
das das berufserforderliche Ansehen 
oder Vertrauen zu beeinträchtigen 
geeignet ist; bloße ‚Unkorrektheiten‘ 
stellen kein Dienstvergehen dar. 
VG Osnabrück - Urteil vom 23.11.2009  
-9A 5/09-

Klärung der  
Dienstunfähigkeit

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
hat festgestellt: Wenn ein Beamter die 
Mitwirkung an der Feststellung der 
Dienstunfähigkeit verweigert, darf der 
Dienstherr die Feststellung der Dienst-
unfähigkeit darauf stützen. Der 
Dienstherr muss nicht nach einer 
anderweitigen Verwendung des Beam-
ten suchen. Die Aufforderung zur Klä-
rung der Dienstfähigkeit ist kein Ver-
waltungsakt. 
OVG Lüneburg - Urteil vom 23.02.2010     
-5 LB 20/09-

Arbeitszeit  
Schulhausmeister

Bei regelmäßigem Anfall von Bereit-
schaftsdiensten müssen Schulhausmeis-
ter dafür Sorge tragen, dass sie inner-
halb des festgesetzten Ausgleichszeit-
raums die tariflichen Höchstgrenzen 
der zulässigen Arbeitszeit einhalten.  Ist 
der Ausgleichszeitraum gem. § 6  Abs. 2 
TVÖD entsprechend lang bemessen, 
sind die Ferien bei der Ermittlung der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
zu berücksichtigen.
Bundesarbeitsgericht (BAG) - Urteil vom 
17.12.2009  -6AZR  729/08-

Ankündigung einer  
Amoktat im Internet

Ein Schüler kann an eine andere Schule 
derselben Schulform überwiesen wer-

den, wenn er für eine – auch nur 
scherzhaft gemeinte – Ankündigung 
einer Amoktat im Chatbereich des 
Internets mitverantwortlich zeichnet. 
Dies stellt das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg fest. Die Ankündigung eines 
Amoklaufs als Scherz sei nicht hin-
nehmbar. Deshalb müsse anderen 
Schülern drastisch vor Augen geführt 
werden, dass solches Verhalten gravie-
rende ordnungsrechtliche Maßnah-
men zur Folge hat.
OVG Lüneburg - Beschluss vom 
26.01.2010    -2ME 444/09-

Individuelle Entlastung  
von Schulleitern

Ein Schulleiter einer Schule mit 800 
Schülern hat nachweislich mehrere 
Jahre mehr Zeitstunden in seine Arbeit 
gesteckt, als die Arbeitszeitordnung 
dies vorsah. Weil er die Auffassung 
vertrat, dass die Überlastung system-
bedingt durch die zunehmende Über-
tragung von Aufgaben veranlasst ist, 
machte er Anspruch auf Entlastung 
geltend. Diesem Anliegen hat der Hes-
sische Verwaltungsgerichtshof nicht 
entsprochen. Ein Schulleiter könne 
seine Arbeitszeit im gewissen Umfang 
selbst planen, indem er beispielsweise  
seine Aufgaben gewichtet, teilweise 
delegiert und die Erledigung nach 
Wichtigkeit wahrnimmt. Beim Ver-
gleich mit der Arbeitszeit der übrigen 
Landesbeamten  müsse im Jahresver-
lauf auch die Zeit mitberechnet wer-
den,  die durch die unterrichtsfreie Zeit 
für Schulleitungen zur Verfügung 
steht.
Hessischer Verwaltungsgerichtshof         
Urteil vom 20.05.2010       -1 A 1686/09-  

Kommunikative Schwächen 
im Bewerbungsgespräch

Der Dienstherr kann ein eingeleitetes  
Auswahlverfahren in jedem Stadium 
abbrechen und sogar von einer 
ursprünglich geplanten Beförderung 
absehen. Eins sachlicher Grund für den 
Abbruch eines Stellenbesetzungsver-
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fahrens ist dann anzunehmen, wenn 
dem Dienstherrn Bedenken gegen die 
uneingeschränkte Eignung der Bewer-
ber für das zu vergebende Amt kom-
men. Fehlerhafte Blickkontakte, ein 
maskenhaftes Grinsen und das Aufste-
hen vom gemeinsamen Besprechungs-
tisch stellen Kommunikationshemm-
nisse dar, die in der Schulgemeinde per-
manent Irritationen auslösen könnten. 
Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf - 
Beschluss vom 15.3. 2010    -2 L 1925/09-

Anpassung der Personal-
akte an geänderten 
Personenstand
Das Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen hat entschieden, dass 
ein transsexueller Beamter keinen 
Anspruch darauf hat zu verlangen, 
dass  aus den Personalakten sein frühe-
res Geschlecht nicht hervorgeht.  Eine 
Personalakte habe den Zweck die Ent-
wicklung des Beamtenverhältnisses 
durchgängig und nachvollziehbar dar-
zustellen.  Auch sehe das Gericht keine 
Möglichkeit, früher von Dritten ausge-
stellte Dokumente abzuändern. Auch 
Teile der Personalakte könnten nicht 
so geändert werden, dass diese keinen 
Rückschluss auf sein früheres 
Geschlecht zuließen. 
OVG Nordrhein-Westfalen - Beschluss 
vom 05.02. 2010           -1 A 655/08-

Verkehrssicherungspflicht 
Hüpfburg

Eine Hüpfburg muss nur durch Ausle-
gen von Matten  gesichert werden, 
wenn bei bestimmungsgemäßen 
Gebrauch die Gefahr bestehen würde, 
dass Kinder neben die Hüpfburg fal-
len. Das Oberlandesgericht Köln sieht 
keine Gefahr, wenn die Hüpfburg mit 
zwei Meter hohen Seitenwänden ver-
sehen ist.  Die Aufsichtspflichtigen hät-
ten dabei aber für eine bestimmungs-
gemäße Nutzung der Hüpfburg Sorge 
zu tragen. 
OLG Köln - Urteil vom 23.02.2010 
-3 U 89/08-
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Inklusion

Ein positives Begegnen 
ohne wertschätzendes 
Entgegenkommen
Erste Schritte zur inklusiven Beschu-
lung eines Kindes erfolgen bereits, 
wenn dieses in einer vorschulischen 
Einrichtung intensive Förderung 
erfährt. Um einen gelingenden Schul-
start vorzubereiten, fordern bereits 
frühe Gespräche, Runde Tische und 
Beratungen die Kompetenz und Zeit 
der Schulleitung einer allgemeinbil-
denden Schule. Die Ansprüche einer 
professionellen, inklusiven Beschu-
lung verlangen eine vorausschauende 
und später die Schullaufbahn beglei-
tende, intensive Vernetzung mit den 
Schul- und Abteilungsleitungen von 
Sonderschulen sowie mit den verant-
wortlichen Instanzen der Schulauf-
sichtsbehörden und des Schulträgers. 
Räumliche und personelle Organisati-
onsstrukturen müssen langfristig und 
umsichtig geplant werden. Schulbe-

Führungsaufgabe Inklusion an 
allgemeinbildenden Schulen 

gleitungen, FSJler oder BUFDIs  für 
Kinder mit Bedarf müssen gefunden 
und betreut werden.  Die Beratung 
mit Ärzten und Therapeuten oder 
Kostenträgern ist oft unerlässlich für 
eine bedarfsgerechte Ausstattung des 
Inklusiven Settings.

Inklusionsklassen sollten zum Wohle 
der betroffenen Schüler räumlich, 
personell und didaktisch absolut ver-
lässlich sein. Die Teilnahme der Lehr-
kräfte an Themen- und Teamfortbil-
dungen ist aufgrund der fachlichen 
und pädagogischen Herausforderung 
unerlässlich. Vertretungssituationen 
müssen planbar und vorausschauend 
geregelt sein. Sonderschullehrkräfte 
müssen in den Klassen und im Kolle-
gium integriert und doch so oft mit 
anderen Schulen geteilt werden.

Und dies alles bündelt sich im neuen 
Arbeitsfeld „Inklusion“ bei den Schul-
leitungen der allgemeinbildenden 
Schulen: Vernetzung, Planung, Vor-

Bernadette Behr
Referat Schulleitung 
im VBE Kreisverband 
Ravensburg/
Bodensee

sorge, Begleitung, Beratung, Erfah-
rungsaustausch, Organisation, ver-
handeln, einstellen, umbauen, fortbil-
den, … All diese Alltagsaufgaben von 
Schulleitung werden mit der neuen 
Dimension Inklusion auf ein weiteres 
Niveau gehoben, welches mit sehr 
hoher Verantwortlichkeit für betrof-
fene Schüler und Lehrkräfte verbun-
den ist.

Betroffene Schüler und damit gelin-
gende Inklusion benötigt motivierte 
und um die Sache engagierte Schullei-
tungen. Ein selbstverständliches Füh-
rungshandeln ohne eigentlich selbst-
verständliche Wertschätzung in Form 
von Anrechnung oder gar Besol-
dungszuschlag.
Bernadette Behr

Bewährt seit 33 Jahren, ist es ein unverzichtbarer 
Begleiter und Ratgeber in unzähligen schulischen 
Fragen, zu allen wichtigen Bereichen des Schul-, 
Dienst- und Beamtenrechts. 

Geballte Serviceleistung auf über 900 Seiten zu 
einem günstigen Preis! 

Zum Beispiel mit dem neuen Beihilferecht mit 
all seinen umfassenden Neuerungen ab dem 
1. Juli 2015 einschließlich zahlreicher Hinweise und 
Erklärungen zu den einzelnen Beihilfeparagraphen. 

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de NE
U
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Schulrecht

An vielen Schulen gibt es Schulsozial-
arbeit. Die Tätigkeit der Schulsozialar-
beiter wird in aller Regel für hilfreich 
und gewinnbringend erachtet. Immer 
wieder gibt es aber auch Fragen zur 
jeweiligen Zuständigkeit von Schullei-
tung, Lehrern und Schulsozialarbeit.

Zum schulischen Fall:

Die Schulsozialarbeiterin einer Schule 
vermittelt nach einem Gespräch mit 
einer Schülerin dieses Mädchen an das 
Jugendamt, weil sie die Notwendig-
keit einer Inobhutnahme durch das 
Jugendamt sieht. Die Schulsozialarbei-
terin informiert dabei nicht die Klas-
senlehrerin und auch nicht den Schul-
leiter. Die Schulsozialarbeiterin holt 
dieses Mädchen auch aus dem Unter-
richt, damit es ein Telefongespräch mit 
der Vertreterin des Jugendamtes führt. 
Auch hierüber werden die Klassenleh-
rerin und der Schulleiter nicht infor-
miert.

Tage später wird der Schulleiter mit 
der Sache konfrontiert, weil die Mut-
ter des Mädchens die Inobhutnahme 
nicht akzeptiert und jetzt mit Hilfe 
einer Rechtsanwältin unter anderem 
gegen die Schule vorgeht. Die Mutter 
bzw. die Rechtsanwältin werfen der 
Schulleitung vor, die Mutter sei von 
der Schule nicht informiert worden. 
Die Schule habe durch die Schulsozial-
arbeiterin mit zu verantworten, dass 
die Mutter ihr Kind nicht mehr habe. 
Die Schule habe das Vertrauen der 
Erziehungsberechtigten unmittelbar 
missbraucht.

Die Schulsozialarbeiterin teilt auf 
Nachfrage dem Schulleiter mit, dass sie 
gegenüber dem Schulleiter der Schwei-
gepflicht unterliege. Sie werde im vor-
liegenden Fall und auch in Zukunft 
dem Schulleiter keine Informationen 
zu vertraulichen Gesprächen mit Schü-
lern geben. Der Schulleiter bekommt 
von der Schulsozialarbeiterin folglich 

Dr. Christoph Wolk
Personalrat und 
Mitglied des 
VBE-Landesvorstands

keine Informationen im vorliegenden 
Fall. Der Schulleiter muss gegenüber 
der Mutter bzw. der Rechtsanwältin 
Stellung nehmen, ohne dass er in den 
Fall involviert ist.

Zur rechtlichen Bewertung 
des Falles:

Aus der Kollision von dienstlichem 
Betrieb und standesrechtlichen Vorga-
ben ergibt sich im voranstehenden Fall 
teilweise eine Interessenkollision, die 
zu ertragen ist. 

Der Schulleiter ist nicht Dienstvorge-
setzter der Schulsozialarbeiterin, hat 
aber eine Weisungsbefugnis im Rah-
men seiner Verantwortung für einen 
geordneten Schulbetrieb. Da die Schul-
sozialarbeiterin Bedienstete des Schul-
trägers ist, gilt § 41 Abs. 3 SchG unmit-
telbar. Das bedeutet, dass der  
Schulleiter der Schulsozialarbeiterin 
gegenüber in allen Fragen, die den 
ordnungsgemäßen Schulbetrieb be-
treffen, ein unmittelbares Weisungs-
recht hat. 

Die Frage, wann ein Gesprächstermin 
der Schulsozialarbeiterin mit einer 
Schülerin stattfindet oder eben wegen 
der unterrichtlichen Situation gerade 
nicht stattfindet, fällt daher in den von 
diesem Weisungsrecht abgedeckten 
Bereich. Nicht zu diesem Bereich hin-
gegen gehören Tätigkeiten der Schul-
sozialarbeiterin, bei denen sie ihrer 
eigentlichen Aufgaben der Jugend-
wohlfahrt nachgeht. 

Die Schulsozialarbeiterin hat gegen-
über dem Schulleiter und den Lehrern 
ein Schweigerecht und sogar eine 
berufsständische Schweigepflicht. Die 
Schweigepflicht beschränkt sich nicht 
nur auf konkrete Inhalte von Gesprä-
chen mit Schülern bzw. dem Jugend-
amt, sondern auch auf das „Ob“ eines 
Tätigwerdens, wenn die Schulsozialar-
beiterin auf eigene Initiative in einem 

Einzelfall tätig geworden ist. Im Rah-
men ihrer Tätigkeit kann die Schulsozi-
alarbeiterin bei konkreten Einzelfäl-
len, die von ihr betreut werden,  
eigenverantwortlich Kontakte zum 
Jugendamt herstellen. Sie benötigt 
hierzu nicht die Zustimmung des Schul-
leiters. Die Schulsozialarbeiterin hat 
aber nicht die Kompetenz, Schüler 
ohne Genehmigung des Schulleiters 
aus dem Unterricht für Gespräche aller 
Art zu holen (siehe oben).

Der Schulleiter hat im Sinne der oben 
thematisierten Weisungsbefugnis auch 
die Möglichkeit, die Schulsozialarbei-
terin verbindlich auf bestimmte Schü-
ler oder Schülergruppen anzusetzen. 
Die unmittelbare Zuständigkeit in 
unterrichtlichen und pädagogischen 
Fragen in Bezug auf die Schüler liegt 
zunächst bei den Lehrern bzw. der 
Schulleitung. Diese können neben 
anderen Instanzen auch die Schulsozi-
alarbeit zur Beratung und Unterstüt-
zung heranziehen. 

Die einzelnen Schüler oder deren 
Eltern können sich neben den Lehrern 
und der Schulleitung auch an die 
Schulsozialarbeit wenden. Sollen sol-
che Schülergespräche innerhalb der 
Unterrichtszeit stattfinden, bedarf dies 
der Zustimmung der Lehrer bzw. der 
Schulleitung.

Es ist ratsam, zusammen mit der Ver-
tretung der Schulsozialarbeit die 
jeweiligen Zuständigkeiten und Ver-
fahrensabläufe genau zu definieren.

Rechtliche Stellung der Schulsozialarbeit
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 11:15 –  11:45 Uhr Besuch der Bildungs-
    medienausstellung

 11:45 – 12:30 Uhr Workshoprunde I

 12:30 – 13:15 Uhr Besuch der Bildungs-
    medienausstellung 
    mit Mittagsimbiss

 13:15 – 14:00 Uhr Workshoprunde II

 14:00 – 14:30 Uhr Besuch der Bildungs-
    medienausstellung

 14:30 – 15:15 Uhr Workshoprunde III

 15:15 – 15:45 Uhr Besuch der Bildungs-
    medienausstellung

 15:45 – 16:30 Uhr Workshoprunde IV

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Work-
shop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH.

 Ab 9:00 Uhr Begrüßungskaffee

 9:45 Uhr Vortrag zur Bildungsplanreform  
  Andreas Stoch, Kultusminister  
  Baden-Württemberg
  Podiumsgespräch mit 
  Andreas Stoch, Kultusminister  
  Baden-Württemberg 
   Gerhard Brand, Landesvorsitzender   
  VBE Baden-Württemberg
  Wolf-Rüdiger Feldmann,  
  Stellv. Vorsitzender Verband  
  Bildungsmedien e. V.
  Moderation: Lothar Guckeisen

 10:30 Uhr Hauptvortrag
  Kompetenzorientierter Unterricht  
  = Guter Unterricht?
  Prof. Dr. Andreas Helmke, Konstanz

Anmeldungen online ab 1. Februar 2016  
unter www.lehrertag-bw.de

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss:
VBE-Mitglieder 19 € 
VBE-Mitglieder Lehramtsanwärter/-innen 10 €
Nichtmitglieder 29 €
Nichtmitglieder Lehramtsanwärter/-innen 20 €

Programm

Ideen, Konzepte, Beispiele – 
Die Umsetzung  der Bildungsplan-
reform Baden-Württemberg

Weiterbildungstag für Lehrkräfte aller Schulstufen von 
VBE Baden-Württemberg e. V. und Verband Bildungsmedien e. V.

Freitag, 15. April 2016 von 9:45 bis 16:30 Uhr

Congress Center Rosengarten Mannheim, 
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Lehrer innen-  und Lehrertag Baden-Württemberg 2016
2  Wie Sprechkompetenz im Unterricht  

gefördert werden kann…
Individualisierung und Differenzierung von 
Sprechaufgaben im Englischunterricht der  
Klassen 7-10
Wolfgang Biederstädt (Herausgeber)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/ 
Realschule – Englisch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

3  Kannixverstan, Gemma Schule und  
Christian – differenziert Deutsch unterrichten  
in heterogenen Grundschulklassen
Dr. Kerstin Metz (Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg, Abteilung Deutsch)
 Schulform: Grundschule – Deutsch
 Veranstalter: Finken-Verlag

4  Geschichtsunterricht in heterogenen  
Lerngruppen mit „denk | mal“
Daniela Stenzel-Karg (Stellvertretende Semi-
narleiterin Staatliches Seminar (Realschule) 
Reutlingen, Autorin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Geschichte
 Veranstalter: Schroedel Verlag

5  Singen ist Kraftfutter für Kindergehirne
Reinhard Horn (Kinderliedermacher, Pädagoge)
 Schulform: Förderschule/Grundschule – Musik
 Veranstalter: Kontakte Musikverlag

6  Differenzierter und kompetenzorientierter 
Mathematikunterricht im Gymnasium – perfekt 
abgestimmt auf den neuen Bildungsplan
Prof. Lothar Diemer (Professor am Staatlichen 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung  
(Gymnasium), Heidelberg)
 Schulform: Gymnasium – Mathematik
 Veranstalter: C.C.Buchner Verlag

7  Einfach differenzieren und fördern – mit  
dem neuen „Deutschbuch“ zum BP 2016
Dr. Christian Weißenburger (Herausgeber)
 Schulform: Realschule – Deutsch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

8  Selbstständig lernen mit Mini und Max – 
Mathematik in der Grundschule
Erik Röhrich-Zorn (Autor und Lehrer)
 Schulform: Grundschule – Mathematik
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

9  Der neue „Diercke Weltatlas“  
in der modernen Unterrichtsgestaltung
Thomas Michael (Leiter der Kartographie  
des Westermann Verlags)
 Schulform: Realschule/Gymnasium – Geographie
 Veranstalter: Westermann Verlag

10 Der neue Bildungsplan und seine Leitpers-
pektive „Prävention und Gesundheitserziehung“
Anke Ebner (Lehrerin, Präventionsbeauftragte) 
Ansgar Merk (Studiendirektor)
 Schulform: alle Schulformen – fächerübergreifend
 Veranstalter: VBE Baden-Württemberg

11  „Prisma Biologie, Naturphänomene und 
Technik“ – die neue Generation passgenau  
zum Bildungsplan 2016
Charlotte Willmer-Klumpp (Autorin Prisma)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Biologie-Naturphänomene-
Technik
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

12 Mathematikunterricht in heterogenen  
Lerngruppen mit „Sekundo“
Peter Welzel (Autor und Dozent für Mathematik 
und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hoch-
schule Schwäbisch Gmünd)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Mathematik
 Veranstalter: Schroedel Verlag

Workshoprunde I   (11:45 – 12:30 Uhr)

13  Kritisches historisches Denken lernen  
mit dem Schulgeschichtsbuch?
Prof. Dr. Nicola Brauch (Professorin für Didaktik 
der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum)
Dieter Brückner (Schulleiter am Gymnasium 
Veitshöchheim)
 Schulform: Gymnasium – Geschichte 
Veranstalter: C.C.Buchner Verlag

14 „Niko“ – einfach phänomenal – Von  
Silbenarbeit über Methodenkompetenz  
zum Texte verfassen
Anne Rommel (Autorin und Lehrerin)
 Schulform: Grundschule – Deutsch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

15  „Das Mathebuch“ – Mathematik  
kompetenzorientiert unterrichten
Katja Weber (Redaktion)
 Schulform: Grundschule – Mathematik
 Veranstalter: Mildenberger Verlag

16 Stärken auf der Spur – Über die Arbeit  
mit Kompetenzrastern und Lernwegelisten  
im gemeinschaftsschulischen Alltag
Flora Hummel (Lehrerin)
Linda Polte (Lehrerin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/ 
Werkrealschule – Englisch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

17  Differenziert unterrichten mit  
dem neuen „Seydlitz Geographie 5/6“
Hartmut Meier (Schulleiter Gottlieb-Daimler-
Realschule Ludwigsburg, Autor)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Geographie
 Veranstalter: Schroedel Verlag

18  Kreative BILDung mit dem VBE
Neuer Bildungsplan – Kunst/Werken – Grundschule
Rosemarie Mohr (Leitung des Referats  
Fachlehrer, Südwürttemberg)
 Schulform: Grundschule – Kunst/Werken
 Veranstalter: VBE Baden-Württemberg

19 Individuelle Förderung durch selbst erstellte 
interaktive digitale Bücher oder e-Themenhefte
Stefan Schätti (Geschäftsführer der co.Tec GmbH)
 Schulform: alle Schulformen – fächerübergreifend
 Veranstalter: co.Tec GmbH

20 Selbstgesteuertes Arbeiten nach dem  
neuen Bildungsplan in drei Niveaustufen
Marion Zimmer (Autorin und Lehrerin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Deutsch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

21  Selbstständiges Lernen in den Fächern  
der Gesellschaftslehre
Dr. Dieter Potente (Herausgeber/Autor)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Hauptschule/
Werkrealschule – Gesellschaftslehre
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

22  Biologie, Naturphänomene & Technik – kom-
petenzorientiert und differenziert unterrichten
Imme Freundner-Huneke (Lehrerin und Heraus-
geberin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Biologie-Naturphänomene-
Technik
 Veranstalter: Schroedel Verlag

23  Moderner Geschichtsunterricht mit der  
neuen „Zeitreise“ – passgenau zum neuen  
Bildungsplan ab 2016
Gerd Wiesmann (Autor und Lehrer)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Geschichte
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

Workshoprunde II   (13:15 – 14:00 Uhr)

24 „Die Reise in die Vergangenheit“ – 
ein differenziertes Schulbuch für alle Fälle!
Katja Bienert (Lehrerin, Autorin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Geschichte
 Veranstalter: Westermann Verlag

25  Differenzieren und Individualisieren im 
Deutschunterricht – das neue „Doppel-Klick“  
für G-, M- und E-Niveaus in Gemeinschafts-
schule und Werkrealschule
Dr. Annegret Doll (Herausgeberin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Hauptschule/
Werkrealschule – Deutsch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

26 Mobbing & Cybermobbing
Anke Ebner (Lehrerin, Präventionsbeauftragte) 
Ansgar Merk (Studiendirektor)
 Schulform: alle Schulformen – fächerübergreifend
 Veranstalter: VBE Baden-Württemberg

27  Der „Haack Weltatlas“ passend zum  
neuen Bildungsplan
Andreas Hempel (Redakteur, Ernst Klett Verlag)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Gymnasium/
Realschule/Werkrealschule – Geographie 
Veranstalter: Ernst Klett Verlag

28 Den Anschluss halten – den Anschluss wieder-
finden: Erfolgserlebnisse im Lateinunterricht
StD’in Andrea Kammerer (Gymnasium  
Neutraubling)
OStD Clement Utz (Albrecht-Altdorfer- 
Gymnasium, Regensburg)
 Schulform: Gymnasium – Latein
 Veranstalter: : C.C.Buchner Verlag

29 Kompetenzorientiertes Lernen mit „Fredo“– 
individuell und gemeinsam im Mathematik-
unterricht der Grundschule
Rita Dürr (Autorin)
 Schulform: Grundschule – Mathematik
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

30 Besser Lesen mit „Notting Hill Gate“
Theresa Künzel (Lehrerin)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Englisch
 Veranstalter: Diesterweg Verlag

31  Was kommt, was bleibt? – Der Bildungsplan 
Deutsch 2016 in der Unterrichtspraxis
Prof. Dr. Angelika Schmitt-Kaufhold  
(Autorin und Lehrerin)
Schulform: Gymnasium – Deutsch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

32  Classflow: Das Lernen mit Tablets  
und interaktiver Tafel
Lenhard Bonna (Teaching Learning Consulting)
Lisa Coronato (Area Sales Manager)
 Schulform: alle Schulformen – fächerüber greifend
 Veranstalter: Promethean GmbH

33  Fit in Deutsch: „ABC der Tiere“ –  
lesen und schreiben lernen mit der Silbe
Klaus Kuhn (Autor)
 Schulform: Grundschule – Deutsch
 Veranstalter: Mildenberger Verlag

34 Kompetenzorientiert Englisch  
unterrichten mit dem Lehrwerk „Sally“
Daniela Elsner (Autorin)
 Schulform: Grundschule – Englisch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

Workshoprunde III   (14:30 – 15:15 Uhr)

35  Kompetenzorientierung im neuen Bildungs-
plan Englisch – mit „Green Line“ erfolgreich 
umsetzen
Susanne Pongratz (Staatliches Seminar für 
Didaktik und Lehrerbildung, Esslingen)
 Schulform: Gymnasium – Englisch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

36 „Heimat und Welt 5/6“ – das neue Geo-
graphie-Werk zum neuen Bildungsplan in 
Baden-Württemberg
Prof. Dr. Jürgen Nebel (Pädagogische Hoch-
schule Karlsruhe, Moderator)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Geographie
 Veranstalter: Westermann Verlag

37  Individuell fördern im Sprach- und  
Leseunterricht der Grundschule
Sandra Meeh (Autorin)
 Schulform: Grundschule – Deutsch
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

38 „Der Mathetiger“ – Prozess- und inhalts-
bezogene Kompetenzen kindgerecht entwickeln
Thomas Laubis (Autor)
 Schulform: Grundschule – Mathematik 
Veranstalter: Mildenberger Verlag

39 Be different mit „Red, Orange und Blue 
Line“! – Differenzierter und individualisierter 
Englischunterricht mit Lernplänen und  
Kompetenzrastern
Remo Gebhardt (Lehrer)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Englisch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

40 Erstsprache – Zweitsprache:  
themenzentriertes Arbeiten als Chance
Ingeborg Propson (Grundschullehrerin)
 Schulform: Grundschule – Deutsch/Sachunterricht
 Veranstalter: Schöningh Verlag

41  Das neue „Entdecken und Verstehen“ für 
Baden-Württemberg – Innere Differenzierung 
mehr als ein Schlagwort
Dr. Thomas Berger-v.d.Heide (Herausgeber)
 Schulform: Realschule – Geschichte
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

42 Deutschunterricht: fundiert, kompetenz-
orientiert, individualisiert
Dr. Andreas Ramin (Schulleiter des Otto-Hahn-
Gymnasium, Karlsruhe)
Thorsten Zimmer (Staatliches Studienseminar für 
das Lehramt an Gymnasien Koblenz (Fachleiter))
 Schulform: Gymnasium – Deutsch
 Veranstalter: C.C.Buchner Verlag

43 Englischunterricht –  
differenziert und praxisorientiert
Jutta Stephany (Autorin und Lehrerin)
 Schulform: Grundschule – Englisch
 Veranstalter: Ernst Klett Verlag

44 Mathematik aus Überzeugung – erfolgreich 
unterrichten in heterogenen Lerngruppen im 
Mathematikunterricht
Dieter Baum (Herausgeber)
Hannes Klein (Herausgeber)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule – 
Mathematik
 Veranstalter: Cornelsen Verlag

45 Digitale Unterstützung für das selbst-
gesteuerte Lernen in Lernumgebungen
Volker Arntz (Schulleiter Hardtschule  
Durmersheim, Entwickler)
 Schulform: Gemeinschaftsschule/Realschule/
Werkrealschule – Deutsch/Englisch/Mathematik
 Veranstalter: Verlage Westermann, Schroedel 
und Diesterweg

Workshoprunde IV (15:45 – 16:30 Uhr)


